
»»

I»
ciss I-snc!l'si8 unrl cisp ösköi 'äsn kies Knsisss Lsl^

blummsri /tlisnstsig, äsn 9. 3uni 194S fVois 10 l̂ pi.

^/liliisi'l'sgitzi'unĝ so ŝcklsnä
Kontrollgsbist «Iss  t ^b s rstsn östsklsksbvi ' s

Proklsmstion 1
An das deutsche Volk!

Ich, General Dwight D. Eisenhower , Oberster Be- '

fehlshober der Alliierten Streitkräste, gebe hiermit folgen-
des bekannt:

I.

Die Alliierten Streitkräste. die unter meinem Ober-

befehl stehen, haben jetzt deutschen Boden betreten. Wir

kommen als ein siegreiches Heer, jedoch nicht,als Unter-
drücker. In dem deutschen Gebiet, das von Streitkräften
unter meinem Oberbefehl besetzt ist, werden wir den Na¬
tionalsozialismus und den deutschen Militarismus vsr-

^ Nichten, die Herrschaft der Nationalsozialistischen Deutschen
> Arbeiterpartei beseitigen, die NSDAP , auflösen sowie die

> grausamen, harten und ungerechten Rechtssätze und Ein¬
richtungen, die von der NSDAP , geschaffen worden sind,
aufheben. Den deutschen Militarismus ,"der so -oft - dew

Frieden der Welt gestört hat, werden wir endgültig be.

festigen. Führer der Wehrmacht und der NSDAP ., Mit-

. glie der der Geheimen Staatspolizei und andere Personen,
die verdächtig sind, Verbrechen und Grausamkeiten be-

gangen zu haben, werden gerichtlich angeklagt und, falls
für schuldig befunden, ihrer gerechten Bestrafung zugeführt.

II.

Die höchste gesetzgebende, rechtsprechende und voll-
ziehende Machtbefugnis und Gewalt in dem besetzten Ge-
biet ist in meiner Person als Oberster Befehlshaber der
Alliierten Streitkräfte und als Militärgouvemeur vereinigt.

Die Milstärregierung ist eingesetzt, um diese Gewalten un-
ter meinem Befehl auszuüben . Alle Personen in dem be-

setzten Gebiet haben unverzüglich und widerspruchslos alle

Befehle und Veröffentlichungen der Militärregierung zu

befolgen. Gerichte der Militärregierung werden eingesetzt, ,
um Rechtsbrecher zu verurteilen. Widerstand gegen die
Alliierten Streitkräste wird unnachsichtlich gebrochen. An-

dere schwere strafbare Handlungen werden schärfstens ge.

ahndet.
III.

Alle deutschen Gerichte, Unterrichts- und Erziehungs¬
anstalten innerhalb des besetzten Gebietes werden bis auf
weiteres geschlossen. Dem Volksgerichtshof, den Sonder-
gerichten, den SS -Polizeigerichfen und anderen außer-
ordentlichen Gerichten wird überall tm besetzten Gebiet
die Gerichtsbarkeit entzogen. Die Wiederaufnahme der

Tätigkeit der Straf - und Zivilgerichte und die Wiederer¬

öffnung der Unterrichts, und Erziehungsanstalten wird
genehmigt, sobald die Zustände es zulassen.

IV.

Alle Beamte sind verpflichtet, bis auf weiteres auf

ihren Posten zu verbleiben und alle Befehle und Anord¬
nungen der Militärregierung oder der Alliierten Behörden,
die an die deutsche Regierung oder an das deutsche Volk

gerichtet, sind, zu befolgen und auszuführen. Dies gilt
auch für die Beamten, Arbeiter und Angestellten sämt-
licher öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Betriebe, sowie
für sonstige Personen, die notwendige Tätigkeiten oer-
richten*

Dwight D. Giseahowrr
. - General of the Army

Oberster Befehlshaber der Alliierten Streitkräste.

Um das deutsche Recht und die öffentliche Verwaltung
in dem besetzten Gebiet von den Methoden und den Grund-
sätzen der nationalsozialistischenPartei zu säubem und

um für das deutsche Volk den Grundsatz der Gerechtig¬
keit und der Gleichheit vor dem Gesetz wieder herzustellen,
wird folgendes angeordnet:

Artikel l

1. Durch gegenwärtiges Gesetz werden im besetzten
Gebiet die nachstehend aufgeführten nationalsozialistischen
Grundgesetze, die seit dem 30. Januar 1933 erlassen wurden,

und ebenso alle Ausführungs - und Ergänzungsbestimmun¬
gen dazu außer Wirkung gesetzt:

a) Gesetz zum Schutze der nationalen Symbole vom
19. Mai 1933, RGBl . 1/285,

b) Gesetz gegen Neubildung von Parteien vom 14. Juli
1933, RGBl . 1479,

c) Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und
Staat vom 1. Dezember 1933, RGBl . 1/1016,

6) Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und
Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom
20. Dezember 1934, RGBl . 1/1269,

e) Reichsflaggengesetz vom 15. September 1935, RGBl.
1/1145.

l) Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936,
RGBl . 1/993,

g) besetz zum Schutz de» deutschen Blute» und der



deutschen Ehre vom 15. September 1935, RGBl.
1/1146, - -

k) Erlaß des Führers überdie Rechtsstellung derNSDAP.
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vom
12. Dezember 1942, RGBl. I 733,

i) Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, RGBl.
l/1146.

2. Andere Nazi-Gesetze werden durch die Militärre¬
gierung aus den oben in der Einleitung aufgefllhrten
Gründen für ungültig erklärt werden.

Artikel ll

Allgemeine Bedingungen der Aufheben-

3. Keinerlei deutsches Gesetz, zu welchem Zeitpunkt
es auch erlassen oder veröffentlicht wurde, darf im be-
setzten Gebiet bei Gericht oder bei der Verwaltung in
solchen Fällen Anwendung finden, in denen seine An¬
wendung eine Ungerechtigkeitoder eine Unbilligkeit mit
sich bringen würde, sei es

s) indem es eine Person wegen ihrer Beziehungen zur
nationalsozialistischenPartei, ihren Organisationen,
Gliederungen und angeschlossenen Verbänden be-
günstigen würde,

b) indem es eine Benachteiligung einer Person wegen
ihrer Rasse, Nationalität, ihrer religiösen Ueber-
zeugung oder wegen ihrer Gegnerschaft zum Na-'
tionalsozialismus und seinen Grundsätzen herbei-
führen würde. , , - - - ,

Artikel lll

Allgemeine Aoslegougsgrundsätze

4. Verboten ist die Auslegung und Anwendung des
deutschen Rechts nach nationalsozialistischenGrundsätzen,
in welcher Art und in welchem Zeitpunkt diese Grundsätze
auch aufgestellt wurden.

5. Die Entscheidungen der Gerichte, amtlichen Organe
und deutschen Amtspersonen, ebenso wie die juristischen
Schriften, in denen die Ziele oder Grundsätze des National¬
sozialismus aufgestellt, erläutert oder in Anwendung ge¬
bracht sind, dürfen nicht in Bezug genommen werden,
noch dürfen sie als maßgebend betrachtet werden für die
Auslegung oder Anwendung der deutschen Gesetze.

6. Die nach dem 30. Januar 1933 in Kraft getretene
Deutsche Gesetzgebung, deren Anwendung zugeiaffen wird,
muß nach dem Wortsinn des Textes ausgelegt und an-
geryandt werden und ohne Rücksicht auf den Zweck oder
Sinn , den ihm die Einleitungen oder andere Erklärungen
zuweisen.

Artikel lV

Begrenzung der Strafen

7. Es darf keine Anklage erhoben, keine Verurteilung
ausgesprochen, keine Strafe verhängt werden, es sei denn,
daß die zur Last gelegte Straftat ausdrücklich für strafbar
erklärt wurde durch ein Gesetz, das im Zeitpunkt der Be-
gehung in Kraft war. Es ist verboten, wegen bestimmter

Vergehen Strafen zu verhängen, deren Grad und Schärfe
mittels entsprechender Anwendung(durch Analogieschluß) , I-
oder nach dem, was man. in Deutschland das „gesunde i,könne
Volksempfinden" nannte, bestimmt würde. " , 2̂4. 3

8. Keine Strafe darf verhängt werden, die eine Un- -
Menschlichkeit oder Ausschreitung darstellen würde. Die "
Todesstrafe wird aufgehoben, außer für solche Verbrechen,
für die sie durch Gesetze angeordnet wurde, die schon vor Fix
dem 30. Lanuar 1933 in Kraft waren oder die durch die. Fxi
Militärregierung oder mit ihrer Zustimmung erlassen
wurden.

9. Es ist verboten, eine Person in Hast zu nehmen,
der nicht ein bestimmtes Vergehen zur Last gelegt wird, Käs
und ihr eine Strafe aufzuerlegen, ohne daß sie vorher iNäh
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Das Militär-Gouvernement Calw gibt bekannt: .Wai
1. Die Ausgehzeit für die Stadt und den Landkreis

Ealw ist ab 1. Juni 1945 auf die Zeit zwischen4 Uhr M i l
morgens bis abends 21 Uhr festgesetzt.

2. Alle Gesuche sind bei der Kreiskommandantur in d r o
französischer  Sprache einzureichen. Lebensläufe, Be-
richte und dergl. sind in vierfacher Ausfertigung vorzulegen.

3. Ab Montag, den 4.
rädem wieder sreigegeben.
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in einem ordentlichen Gerichtsverfahren abgeurteilt und
für schuldig erklärt wurde.

10. Jede vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verhängte
und mit seinen Bestimmungen in Widerspruch stehende
Strafe, die noch nicht verbüßt ist, muß abgeändert und
mit dem vorliegenden Gesetz in Einklang gebracht oder
gegebenenfalls für ungültig erklärt werden.

Artikel V

Strafmatzaahmeu

11. Jeder Verstoß gegen das vorliegende Gesetz wird
für den Täter, wenn ec durch ein Gericht der Militär-
regierung für schuldig befunden wurde, die Anwendung
der vorgesehenen gesetzlichen Strafen mü sich bringen.
Im Falle des Artikels IV kann auf Todesstrafe erkannt
werden.

Artikel Vl

Zeitpunkt de» Zukrafttreteu»

12. Dieses Gesetz.tritt mit dem Zeitpunkt seiner Der-
kündung in Kraft.

Im Aufträge der Militärregierung.
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Oie Ausgabe von t- ebsnsmilteln in cis8 76 . ^ utsilungspspiocie
l. Auf die einzelnen Abschnitte der Lebensmittelkarten

können die Bürgermeister in der Zeit vom 4 . Juni bis

24 . Juni 1945 folgende Lebensmittel aufrufen:

Normalverbrauchervon 8- S Zehren:
Brot:  2100 z auf Abschnitt

^ .— 1 bis - .̂— 4 je 500 8
8 —1 100 8

je 5 8

je 50 8

, wird
ilitär-

adung
ingen.
kan nt

Ver¬

dräng.

Fleisch : nichts
Fett : 140 8

0 - 4 bis 0 —10
O- 4 bis O—10
8 —4 bis 8 —10
8—4 bis 8 - 10

Käse:  nichts
Nährmittel (Teigwaren oder Mehl ) :

H—1 bis tt—3 je 25 8
II—v bis H—10 je 50 8

Kaffee - Ersatz : nichts
Kartofselstärkeerz eugnisse (Puddingpulver)

1— 2 und 1— 3 je 100 8

S alz : 1 — 6 125 8
Zucker:  Auf den Bestellabschnitt 250 8

Waschmittel:  Auf den Bestellabschnitt 8 250 8
Waschpulver (1 Paket)

Milch : Auf den Bestellabschnitt O V, > Vollmilch täglich.

Normalverbraucherüb«/ S Jahre:
Brot:  3000 8 auf Abschnitt

1 bis ^ —4 je 500 8
8 —1 bis L —4 je 100 8
H.—5 bis —10  je 50 8 '
8 — 5 bis 8 — 10 je 50 6

Fleisch:  750 8 auf Abschnitt ' -
0 —1 bis 0 —3

I v —1 bis v —3
! 8 —1 bis 8 - z

8—1 bis 8—3
O—l bis 0 —3

Fett:  175 8 auf Abschnitt
0 —4 bis 0 —10 je 10 8
O—4 bis O—10 i
8 —4 bis 8 —10 ? je 5 8
8 —4 bis 8 —10 )

Käse,  oder wenn nicht vorhanden auf den Einzelab-
schnitt 15 8 Fett oder 50 8 Quark:

0 —5 bis 0 —10 je 20 8
Nährmittel (Teigwaren oder Mehl) l

tt—1 bis tt- 3 je 25 8
tt—5 bis tt —10  je 50 8

ffee - Lrsatz : 1—1 80 8
. .'artoffel stärker rzeug nisse

1—2 und l—3 je 100  8
Salz : l- 6 125 8
Waschmittel:  Auf den Bestellabschnitt 8 250 8

Waschpulver (1 Paket)

MiI ch : Auf den Bestellabschnitt 0 V. l entrahmte Milch
täglich.

Kartoffeln:  Die für Kartoffeln vorgesehenen Ab-

schnitte sind für die Verbraucher bestimmt , die den

Nachweis erbringen , daß sie keinen Vorrat eingekellert

haben . Für die Personen , die in Gaststätten ständig

essen, können diese Abschnitte als Gaststättenmarken
verwandt werden , in jedem Falle sind die Abschnitte

vom Bürgermeisteramt zuKontrollzwecken abzustempeln.
Normalverbraucher von 0 — 6 Jahren:

I— 4 und 1— 5 je 2 kg

(Puddingpulver ) :

-Zucker : nichts

Normalverbraucher über 6 Jahre:

I— 4 und 1— 5 je 4 kg
' Die Bestellabschnitte für Zucker, Waschmittel und

Milch sind beim Kleinoerteiler abzugeben , der seinen Stem¬

pel in die entsprechenden Felder einzusetzen hat ; die Be-

stellabschnitte gellen über die Zuteilungsperiode hinaus,

wenn Belieferung nicht möglich.
II. Der vorstehende Aufruf der Abschnitte gilt entspre -

chend auch für die Karten , der Vollselbstoersorg er

und Teilselbstversorger;  bet Teilselbstoersorgern

in Getreide sind die Abschnitte in Brot und Nährmittel,

bei Teilselbstoersorgern kn Fleisch und Schlachtfetten

die Abschnitte in Fleisch und Fett und bei Teil¬

selbstversorgern in Butter die Abschnitte für Fett

^ und Käse beim Aufruf als ungültig zu bezeichnen ^ Teil¬

selbstoersorgern in Getreide , die gleichzeitig Teilselb stver-

sorgec in Butter oder Fleisch sind, sind Bezugskarten für

Teilselbstversorger in Butter bezw . Fleisch auszugeben,

wobei die Abschnitte für Brot abzutrennen oder zu ent-

werten sind.
III. Die Abschnitte II— 1 bis II— 10 sind für weitere

Aufrufe für den Kreis  vorgesehen.
Auf die Abschnitte lll — 1 bis 111— 10 und lV — 1 bis

IV — 10 können örtlich sonstige Mangelwaren aufgerufen

werden (auch Eier ).
IV. Die Bezugskarten gelten im ganzen Kreis . Es ist

daher verboten , die Einzelhandelsgeschäfte anzuweisen,

Waren nur an Ortsansässige abzugeben . Jeder Kreisan¬

gehörige kann in den Gemeinden des ganzen Kreises ein-

-kaufen . Die Bezugs kartM sind bei Ausgabe mit Gemeinde-

stempel zu versehen . Verkaufsstellen dürfen lose Abschnitte

nicht beliefem.
V. Zulagen: . .
a) Ausländer erhallen zusätzlich 2000 g Brot , 50 g

Fleisch und 50 g Fett in der Woche sowie zusätzlich 2 kg

Kartoffeln und 375 g Zucker in der Periode . Die hiernach

Ausländern zustehenden Sätze gelten mit ausdrücklicher

Zustimmung des Herrn Kreiskommandanten auch für Aus-

länder in Lagern . Hiervon abweichende Sätze sind ungültig.

b) Werdende und stillende Mütter erhalten zusätzlich

100 g Butter und 150 g Nährmittel wöchentlich sowie

täglich V. 1 Vollmilch.
' c) Schwerkranke können auf Antrag des behandelnden

Arztes besondere Zuteilungen durch den Landrat — Wirt-

schaftsamt — genehmigt erhallen , bei Vorlage ist jedoch

strengster Maßstab anzulegen.
cl) Schwer , und Schwerstarbeiter erhallen auf Antrag

Zulage . Die Anträge sind möglichst liftenmäßig unter An-

gäbe der Beschäftigungsart und Zeit von den Arbeitgebern
mit ihrer Aeußerung vorzulegen.

Zulagen für Ausländer und Mütter sowie vom Land¬

rat — Wirtschaftsamt — genehmigte Zulagen für Kranke,

Schwer - und Schwerstarbeller -sind in Form von abge¬

stempelten Reise - und Gaststättenmarken oder besonderer

örtlicher Bezugsausweise auszugeben.
VI . Die Bezugskarten -Ausgabe 1945 ist von den Ver-

brauchern auch nach Ablauf der Zuteilungsperiode auf-

zubewahren , da auf die Abschnitte nach Abs . Ill auch spä-

ter noch besondere Zuteilungen aufgerufen werden können-

Der Landrat— Wirtschaftsamt. —
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Das Finanzamt Hirsau  hat seinen Dienstbetrieb am

3 . Mai 1944 wieder ausgenommen . Sind die Zahlungen

der am 10 . April 1925 fälligen Umsatzsteuer
10 . Mai 1945 „ Gewerbesteuer
10 . Mai 1945 „ Vermögenssteuer
10 . Juni 1945 „ Einkommensteuer

noch nicht erfolgt , so sind dieselben sofort  oorzunehmen.

Die fällig werdenden Beträge sind pünktlich zu entrichten.

Zahlungen können erfolgen auf das Konto Nr . 159

der Kreissparkasse Calw , Konto Nr . tz71 der Bolksbank

Lalw , Konto Nr . 960 der Sparkasse Altensteig und bei

der Kasse des Finanzamts (Kassenstunden sind von 8 — 12

Uhr vormittags .)
Hirsau,  4 . Juni 1945 , Das Finanzamt.

/tbgsbs clsr LtsusrsrkILrungsn tür dss
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Die den Steuerpflichtigen s. Z. zugegangenen Steuer-

erklärungen waren ursprünglich bis zum 31 . März  1945

abzugeben . Diesen Termin vermochte ein Teil der Steuer¬

pflichtigen infolge der eingetretenen Verhältnisse nicht ein¬

zuhalten . Es haben daher diejenigen Steuerpflichtigen,

welche ihre Steuererklärungen bislang noch nicht einge¬

reicht haben , dieselben bis spätestens a0 . Juni  1945

ausgefüllt und unterschrieben beim Finanzamt einzureichen.

Hirsau,  4 . Juni 1945 . Das Finanzamt.

östn. äusrsklung dsn Lorisl- und Varsorgungsrontsn,
Wegen der Auszahlung der Sozial - und Dersorgungs-

renten ist noch keine Weisung ergangen . Sobald der

Tag der Zahlung und die Höhe des Betrags bekannt ist,

wird dies amtlich bekannt gegeben . ,

Altensteig,  4 . Juni 1945 . Postamt Altensteig,

ärdvitssmt stlsgold

Die Arbeitsamtsstelle in Lalw gibt bekannt:

Zur Sicherstellung der Versorgung unserer Devölkemng

mit den erforderlichen Lebensmitteln ist es notwendig,

daß die landwirtschaftlichen Betriebe sofort  die nötigen

Arbeitskräfte erhalten . '

Männer 'und Frauen , die bereits landwirtschaftliche .

Arbeiten verrichtet haben und zur Zeit ohne Beschäftigung

sind , werden aufgeforüert , sich sofort beim Arbeitsamt

zu melden.
Sollte diese Aufforderung nicht den nötigen Erfolg haben,

so sind Notstands -Dienstverpflichtungen unumgänglich!
Die Landwirtschaftsbetriebe müssen ebenfalls ihren

Bedarf an Arbeitskräften zwecks Vermittlung dem Arbeite

amt bekannt geben . ,

Einstellungen gehen nur über das Arbeitsamt I < *

Anträge auf Passierscheine sind bei den Bürgermeister,

ämtern zu stellen , die sie zur Genehmigung an das Mili , ^

tär -Gouoernement weiterleiten . !

Lsksnntmsckungen cjss Lüi'gsl 'meislsi 's ciei' Ztscit ^ lisnsteig i

I. Um 1. »Ine oertroueorvolle Zusammenarbeit mit den Dertietenr

der Militärregierung sicherzustellen,
2. bi« Rühi und Ordnung io unserem verschont gebliebenen

Städtchen writerhin zu gewährleisten,
Z. den heut« gegebenen Verhältnissen , die eine alrlloe Tätig¬

keit de, Bemeiaderots in seiner bisherigen Zusammen¬

setzung nicht mehr zulofsen, sichtbaren Ausdruck zu verleihen,

habe ich in provisorischer Weis», d. h. bi- zu den Neuwahlen,

heute folgende» verfügt:
Zum Zweck meiner Entlastung bestell« Ich ehrenamtKch zum

1. Beigrordnrten der Stndt Altensteig und glrtchzrittgrn
Stellvertreter de, Bürgermeisters:
Sottlteb Hennesarth , Lagerist, hier, dem ich uni«, meiner

ausschlietziichraVerantwort »»« einen selbständigen Ausgaben»
drei» zumeist. Al» Ausgabeohr,i » wird zunächst vorgesehen:
Behandlung d,r Sozial - und Fürsoegesrogen mit Arbeit»-

vermitilung , Versorgung - Wirtschaft «tnschl. Wohnraum - und

Lluortlerlenkuog;
zum 2. Beigeordneten der Stadt Altenstrtg:
Dr . jur . Wolsgang Kaumann ». Abletlung»l«it«e, hier, der

mir al» sueistischrr Sachbearbeiter und Mitarbeiter , sowie al»
Veitrouenmnoaa im Verkehr mit der Militärregierung und

dem Lavdrot an die Hand gehrn wird.

S . Al, Dertnle , der Bürgerschaft bestelle ich zu Beträten:
1. Bader . Sriedrtch , Sck,einer.
2. Burghard , Alfred, Kaufmann,
Z. Dieterle, Adam . Holzbtldhaaermetster.
4. Segen,ioger , Karl. Werksühee-,
ü. Keppler. Christian , Sewrrdeschulrot.
5. Loz, Rodert . Srrder,
7. Muhg . y. Wilhelm , Fadrikdirektor.
S. Wdtzner, Friedrich , Mehlhändlee und Lundwiit.

li . Der l . Beigeordnete Heun . saeth ist bezüglich de, ihm , »gewiesenen

Ausgaben ifieh» oben) seden Werktag von 10—12 Uhe aus d,m

Rathau, . Zimm», Nr . 2. ad kommenden Montag zu sprechen.

>11. Au,g,hzett setz« »d 4 Uh, früh, abend» kein, weitere Anideruug.

tV. DI» Benützung von Fahrrädern ist nun miede, jedermann oha«

besondere Genehmigung gestaltet.
V. Bei d,r srinerzettig»» Rückgabe von Fahrrädern find Verwechs¬

lung, » oo,gekommen . Wer kein Fahrrad abgegebr» hat und

trotzdem ein solche, sich aarlgaet », erhält Selig,ohri », die» straf-

frei am Montag , den II . 2uni , nachmittag» aus dem Rathau,

Zimmer Nr . 12 zu melden. Anbernsall» erfolgt strosrechtllchi
Bersolgavg . Wer versehentlichan Stelle de» eigenen, eia änderet

Fahrrad miiaahm , kann zu gleicher Zeit Umtausch beautragen

Vl. Wer dir Erlaubnis zum Fischen « langen will, kann da» bei»

Mtlttär -Souoeinemept beonirogen. f

Vil. Schulbeginn sktrchl. Betreuung ) für die Kinder der l . und j

Schulklasse — Lesen, Schreiben , btbl. Seichlchte, Memorieren

am Montag , den 11.8. IS4S, vorm 8 Uhr im mittleren Schulha us ü

Vill. Alle hlestgeo Einwohner , di« Lag«, an Leben»mitt«Io, Kon k

Mehl , W,to,k.Kli>dang »slück«n.Au»nlstuog »gegrnstäodk0, Schuh ^
en, Säcken . Stoffen , Rohstoffen, Fertigwaren asm. dt« dt» '

Reich, der SS ., der Wehrmacht , der Kriegsmarin -» d«r Lust ^

waff«, dr , NSDAP , oder irgend einer politischen , mtlttäri
scheu oder mtlttärähaltchen Organtsattoa grhbre », tm Bests

oder davon Kenatnt » haben , werden nusgefordert, diese di» zu) k

12. Juni 1S4S spätesten» beim Bürgermeisteramt anzumrldez ,

Ntchtdesolgong dieser Aussorderuug wird nach d a Krt -g»gesetza- ^
strengsten» bestraft werden.

Vir gleichen schweren Strasea treffen die Semeiaden , in den«

noch dem 12. 3 »»t ISIS nicht aagemeldrt« Lag«, ausgesanden werde»

Altrnsteig , 7. 2u »t IS4S Der BUrgerm «tftn
» . !

Kirchliche Nachrichten . Sonntag : 830 Uhr Christenlehre. g.M Uh

Sott «»bieost. 10.30 Uhr Ktnde,Kirche, vonaer,tag I9 .3V Uhr Mäh

chevkrei». — Srömbachi 8.30 Uhr Christenlehre, V.30 Uhr Sötte»

dienst, 10 4S Uhr Kinderklrche. — Metbodisteugrmeiade : Sonn

tag V.30 Uhr Sotlmdienst : I I Uhr S .^ chule. f s
» . , e

Stelleumarkt : Such « sofort landw . Arbeiter. Anke», Wöroer »berg. -j

Slnig «männliche laadwirlschaslllcheBrdril - Kräst« werdeasür WSenei,

d/rg gesucht. Meldungen beim Bürgermeisteramt . — Such « für sosai
eine männliche Arb«b »k,aft sü, Landwtetschost 3ak »d Frey , Seda

doch. — Eine männliche oder weiblich« Ardetwkrast sü» Laodwirs

schast sucht Christian Seid , Sarrweile ». — Ktaderschmestrr oder Kind«

llede» Mädchen zum IS. Sali sü, S—8 Wochen zu einem Kind gi

such». Sui « Bezahlung und Brrpflegong . — Sesucht wird sof»rt a»

dir Heuernte tüchtiger Mann , wetchrr auch mähe» kann . Kost ur»

Wohnung tm Haus ». Seeger zo» Krone, Saugeowatd — Ehrliche»

willige» Mädchen sü» Hau » und klein, Landwirtschaft gesucht. Vlies

schuadd zum Udler, Altrnsteig.

Druck und Verlag : Bucht»,ucknei Dieter Laut , tzllleoftelg.
I.
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